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K l e i n e  A n f r a g e  
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Anträge auf Asyl wurden ab dem 1. März 2020 bis heute in Baden-

Württemberg gestellt? 
 
2. Aus welchen Ländern kamen die Personen, welche einen Asylantrag seit dem 

1. März 2020 gestellt haben? 
 
3. Wie viele der Personen, welche seit dem 1. März 2020 einen Antrag auf Asyl 

gestellt haben, wurden positiv auf das Corona-Virus getestet? 
 
4. Wie viele Fälle von mit dem Corona-Virus infizierten Asylbewerbern gab es 

seit dem 1. März 2020 in den verschiedensten Asylunterkünften in Baden-
Württemberg? 

 
5. Wie viele Asylbewerber erhielten Bußgelder/Ordnungsmaßnahmen, weil sie 

gegen die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängten Maßnahmen ver-
stoßen haben? 

 
6. Wie viele illegale Grenzübertritte nach Baden-Württemberg mit dem Hinter-

grund, in Deutschland einen Antrag auf Asyl zu stellen, wurden seit dem  
1. März 2020 festgestellt und verhindert? 

 
 
26. 05. 2020 
 
Stein AfD

Kleine Anfrage 

des Abg. Udo Stein AfD 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Asylanträge in Zeiten der Corona-Krise

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet 
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e g r ü n d u n g  
 
Im Zuge der Corona-Pandemie kam es immer wieder zu Meldungen, dass sich in 
Asylunterkünften sog. „Hotspots“ gebildet hätten, in welchen der Ausbruch des 
Coronavirus besonders stark gewesen sei. Auch kam es zu Meldungen, dass ver-
mehrt gegen die Quarantäneauflagen verstoßen worden sei. Diese Kleine Anfrage 
soll klären, inwieweit dies den Steuerzahler belastet hat und zukünftig belasten 
wird.  
 
 
 
 
 
A n t w o r t  
 
Mit Schreiben vom 23. Juni 2020 Nr. 4-0147-5/16/8194 beantwortet das Ministe-
rium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 

1. Wie viele Anträge auf Asyl wurden ab dem 1. März 2020 bis heute in Baden-
Württemberg gestellt? 

 
2. Aus welchen Ländern kamen die Personen, welche einen Asylantrag seit dem  

1. März 2020 gestellt haben? 
 
Zu 1. und 2.: 
 
Hinsichtlich der Anzahl der Asylantragstellungen nebst der Aufteilung auf die 
Herkunftsländer wird auf die in der Anlage beigefügten Statistiken des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Monate März und April 2020 
verwiesen. Für den Monat Mai 2020 lag die Statistik zum Bearbeitungszeitpunkt 
dieser Anfrage noch nicht vor. 
 
 

3. Wie viele der Personen, welche seit dem 1. März 2020 einen Antrag auf Asyl 
gestellt haben, wurden positiv auf das Corona-Virus getestet? 

 
Zu 3.: 
 
Das Land testet seit Anfang März alle Neuzugänge auf SARS-CoV-2. Von den 
1.257 Neuzugängen (Stand 8. Juni 2020) seit dem 1. März 2020 wurden 13 Perso-
nen positiv getestet. Ob und wie viele dieser Personen inzwischen beim BAMF 
einen Asylantrag gestellt haben, ist nicht bekannt. 
 
 

4. Wie viele Fälle von mit dem Corona-Virus infizierten Asylbewerbern gab es 
seit dem 1. März 2020 in den verschiedensten Asylunterkünften in Baden-Würt-
temberg? 

 
Zu 4.: 
 
Die Anzahl der festgestellten COVID-19-Erkrankungen – ohne Neuzugänge – be-
zogen auf die Einrichtungen der Erstaufnahme ist der anschließenden Übersicht 
zu entnehmen (Stand 8. Juni 2020). 
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5. Wie viele Asylbewerber erhielten Bußgelder/Ordnungsmaßnahmen, weil sie 
gegen die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängten Maßnahmen 
verstoßen haben? 

 
Zu 5.: 
 
Die Verhängung von Bußgeldern bzw. Ordnungsmaßnahmen in Zusammenhang 
mit der COVID-19-Pandemie erfolgt durch die zuständigen Ortspolizeibehörden. 
Über die Zahl der verhängten Maßnahmen liegen dem Land keine Erkenntnisse 
vor. 
 
 

6. Wie viele illegale Grenzübertritte nach Baden-Württemberg mit dem Hinter-
grund, in Deutschland einen Antrag auf Asyl zu stellen, wurden seit dem  
1. März 2020 festgestellt und verhindert? 

 
Zu 6.: 
 
Die statistische Erfassung von Straftaten erfolgt bei der Polizei Baden-Württem-
berg anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Bei der PKS handelt es 
sich um eine sogenannte reine Ausgangsstatistik, in der strafrechtlich relevante 
Sachverhalte nach der polizeilichen Sachbearbeitung vor Abgabe an die Strafver-
folgungsbehörden erfasst werden. Die PKS ist als Jahresstatistik konzipiert. Die 
Fallerfassung erfolgt nach den bundeseinheitlichen „Richtlinien für die Führung 
der Polizeilichen Kriminalstatistik“. 
 

Die in der PKS erfassten „Straftaten gegen das Ausländerrecht“ bilden das soge-
nannte Hellfeld der Migrationslage in Baden-Württemberg ab. Dabei entfällt der 
weit überwiegende Anteil der Gesamtfallzahlen (rund 90 Prozent) auf die Straftat-
bestände der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts1. Angaben zu 
den Motiven der Täterinnen und Täter, wie z. B. die Absicht zur Stellung eines 
Asylantrags im Einreiseland, werden in der PKS nicht erfasst. 
 

Unterjährige, mithin monatliche Auswertezeiträume unterliegen erheblichen Ver-
zerrungsfaktoren, beispielsweise bezogen auf die Dauer der Ermittlungsverfahren 
oder den Zeitpunkt der statistischen Fallerfassung, und sind demnach wenig be-
lastbar bzw. aussagekräftig. Für das aktuelle Jahr 2020 sind daher lediglich 
Trendaussagen möglich. 

 
Erstaufnahmeeinrichtung Bestätigte COVID-19 Infektionen  
Ankunftszentrum Heidelberg 7 
LEA Karlsruhe 4 
EA Schwetzingen 0 
LEA Ellwangen 380 
EA Giengen 4 
LEA Sigmaringen 1 
EA Tübingen 6 
LEA Freiburg 19 
Summe 421 

_____________________________________ 
 

1  Gemäß der Erfassungsrichtlinie der PKS wird die unerlaubte Einreise nur als solche in der PKS 
erfasst, wenn ein hinreichend konkreter Bezug zu Tatzeitpunkt/-örtlichkeit des unerlaubten 
Grenzübertritts besteht. Sofern die genauen Umstände des unerlaubten Grenzübertritts nicht 
(mehr) feststellbar sind, wird lediglich der unerlaubte Aufenthalt als Auffangtatbestand in der 
PKS erfasst.
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Insofern weist die PKS im Vorjahresvergleich, mit daran angelehnter Trendaussage, 
nachfolgende Entwicklung aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In den ersten fünf Monaten Januar bis Mai 2020 zeichnet sich im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum ein weiterer Rückgang der ausländerrechtlichen Gesamtstraf -
taten ab. 
 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Durchführung von Grenzkontrol-
len in der originären Zuständigkeit der Bundespolizei liegt. 
 
 
In Vertretung 
 
 
Schütze 
 

Ministerialdirigent

Anzahl der Fälle 2018 2019 
Verstöße gg. AufenthG/AsylG/FreizügkG EU gesamt 18.444 16.232 
– darunter unerlaubte Einreise (Grenzübertritt) gem. § 95 I Nr. 3  
   AufenthG 

5.410 4.673 

– darunter unerlaubter Aufenthalt nach AufenthG 11.284 9.633 
 davon bei erlaubter Einreise und gem. § 95 I Nr. 1 und 2  
AufenthG 

1.934 2.458 

 davon bei nicht erlaubter Einreise und gem. § 95 I Nr. 1 und 2 
AufenthG 

9.054 6.823 
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